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Die MAV versendet ihre InformaƟonen 
ausschließlich auf der Grundlage der 
Bistumsdatenbank Isidor und sorgt in 
Zusammenarbeit mit Thomas Wagner 
dafür, dass dort für alle Kolleg_innen 

eine Mailadresse hinterlegt ist. Dabei handelt es sich in 
der Regel um eine dienstliche Mailadresse. 

Dass bedeutet für KollegInnen in der Erziehungszeit 
oder im Sonderurlaub, deren dienstliche Mailadresse 
nicht mehr abgerufen wird:  

Wenn du weiterhin Post von der MAV bekommen 
möchtest, musst du uns eine private Mailadresse ange‐
ben, die wir in Isidor hinterlegen. 

Mehr Geld für Religionslehrer_innen an der 

Grundschule 

Das Land Schleswig—Holstein hat festgelegt, dass ab 
1.8.2020 die Grund‐
schullehrer_innen inner‐
halb von fünf Jahren stu‐
fenweise von der Besol‐
dungsstufe A12 in die 
A13 aufsteigen.  

Der AufsƟeg erfolgt über eine jährliche Strukturzulage 
von 80 €, die dann in der Summe nach fünf Jahren mit 
400 € in etwa der Erhöhung von A12 nach A13 ent‐
spricht und dann entsprechend der jeweiligen Stufe 
auf die genaue Tabellendifferenz angeglichen wird. 

Diese Regelung wir auch für angestellte Lehrer ange‐
wendet, so dass betroffene Kolleg_innen prüfen soll‐
ten, ob ihnen eine entsprechende Strukturzulage zu‐
steht und diese auf einer der nächsten Gehaltsabrech‐
nungen in Erscheinung triƩ. 

BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)  
– Wie gut, dass es das gibt!! — 

ein Erfahrungsbericht 

Wer länger als sechs Wochen (nicht unbedingt am 
Stück) krankgeschrieben ist, bekommt eine Einladung 
zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement. 

Machen oder nicht? Denn es ist völlig freiwillig und bei 
Ablehnung bringt es keinerlei Nachteile – außer dem, 
vielleicht eine Chance vertan zu haben! 

Natürlich gibt es auch die Zeiten, wo diese sechs Wo‐
chen durch „banale Erkrankungen“ zusammen gekom‐
men sind und ein „Nein, brauche ich nicht!“ passt. 

Wenn es aber anders ist, dann ist das BEM eine echte 
Chance, die eigene SituaƟon zu sondieren und langfris‐
Ɵg zu verbessern. Genau das habe ich erfahren! 

Als ich im Oktober 2019 (durch das auf mich Fallen 
eines 40 kg Schaltkastens im privaten Keller) von den 
Füßen geholt wurde, und auch nach Wochen nicht 
richƟg wieder auf die Füße kam, gingen mehrere Wo‐
chen ins Land, und zack waren die sechs Wochen er‐
reicht und die Einladung zum BEM da. 

Mein berufliches Umfeld haƩe keine Schuld – da konn‐
ten keine PrävenƟonsmaßnahme helfen – also wobei 
konnte mir da geholfen werden? 
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Ich dachte mir, ich schau einfach mal, wo es hinführt 
und vereinbarte einen Termin. Inzwischen musste ich 
feststellen, dass mich nicht nur die entstandene Verlet‐
zung massiv belastete, sondern auch meine chronische 
Erkrankung, die sich durch den Vorfall wieder stark ver‐
schlimmert haƩe. Insbesondere der Transport der vie‐
len Materialen zwischen verschiedenen Standorten in 
unterschiedlichen VerkehrsmiƩeln machte mir sehr zu 
schaffen (Ikeataschen links und rechts, Rucksack und 
noch ein Paket unter den Arm geklemmt … kennt ihr 
ja!) 

Aus dem Team von 12 Fallmanager_innen, konnte ich 
mir meine(n) aussuchen. Dazu kam noch einer von der 
Arbeitgeberseite hinzu. 

In einer Dienstvereinbarung ist formuliert, was das Ziel 
ist und wie die weiteren SchriƩe aussehen können( ge‐
nauer nachzulesen unter hƩps://mav‐laien‐hh.de/ ABC 
der Regelungen/BEM). 

„Mit den dabei realisierten Maßnahmen werden fol‐
gende Ziele erreicht: Überwinden der Arbeitsunfähig‐
keit—Erhalten des Arbeitsplatzes — Vorbeugen einer 
erneuten Arbeitsunfähigkeit — Vermeiden von gesund‐
heitlichen BeeinträchƟgungen einschließlich chroni‐
scher Erkrankungen und Behinderungen“. 

Ein Fragebogen leitete durch das erste Gespräch. 

Zwei relaƟv 
zeitnah umzu‐
setzende Maß‐
nahmen waren 
das Ergebnis: 

Ich habe eine 
richƟg gute 
Transporthilfe, 
einen Hacken‐
porsche der 
Superklasse, 
bekommen, die 
mich im 
wahrsten Sinne 
des Wortes 
entlastet! (siehe Bild). 

Und, angeregt durch das Gespräch, habe ich eine Reha 
beantragt und inzwischen trotz Corona auch machen 
können.  

Damit ist für mich, wie es weiter in der Vereinbarung 
heißt, eine „passgenaue Maßnahmenauswahl z.B. Än‐
derungen bei der Arbeitsplatzgestaltung oder im Ar‐
beitsumfeld“ gelungen! 

Ein Hinzuziehen der Schwerbehindertenvertretung 
beim BEM kann ich natürlich wärmstens empfehlen!!! 

(Maria KeƩmann)  

CORONA‐Schutzregelung 

für die pastoralen Mitarbeiter_innen, Reli‐
gionslehrer_innen i.K. und Regionalkir‐
chenmusiker im Erzbistum Hamburg 

Aufgrund der Corona‐Pandemie wurde für die o.g. Per‐
sonengruppe eine Regelung zum Schutz vor gesund‐
heitlichen Schäden in KraŌ gesetzt. 

Wenn Du für dich ein Risiko siehst, dass in besƟmmten 
dienstlichen TäƟgkeiten (z.B. Teilnahme an Gruppen‐ 
und/oder Präsenzveranstaltungen, Arbeit in Diensträu‐
men, Unterricht an mehreren Schulen und in verschie‐
denen Kohorten) die Einhaltung der Schutz‐ und Hygie‐
nemaßnahmen nicht gewährleistet ist, kannst Du Dich 
nach dieser Regelung (AbschniƩ II.) an die Betriebsärz‐
Ɵn / den Betriebsarzt des Erzbistums Hamburg wen‐
den. 

Alle wichƟgen Hinweise und Bedingungen für die Kon‐
taktaufnahme findest Du in der Regelung (siehe S. 3). 

Aktuell ist als BetriebsärzƟn für unseren Bereich Frau 
Dr. med. Dana Hinrichs vom Krankenhaus Groß Sand 
in Hamburg‐Wilhelmsburg beauŌragt. 

 

Entsprechend der Regelung erfolgt der Erstkontakt per 
E‐Mail an: 

d.hinrichs@gross‐sand.de 

Frau Dr. Hinrichs wird sich darauĬin zurückmelden. 

Telefonisch ist sie unter 040 / 75205‐6455 nur einge‐
schränkt zu erreichen. 
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Diözesane Regelung für die pastoralen Mitarbei‐
ter_innen, Religionslehrer_innen i.K. und 
Regionalkirchenmusiker aufgrund der Corona‐
Pandemie  
 

Das Erzbistum Hamburg (KöR) ‐ vertreten durch den 
Generalvikar, Herrn Domkapitular Ansgar Thim und den 
Verwaltungsdirektor, Herrn Alexander Becker ‐ setzt auf 
Antrag der MAV der Laienmitarbeiter_innen im Erzbis‐
tum Hamburg nach § 37 MAVO mit Wirkung zum 1. Ok‐
tober 2020 die nachfolgende Regelung für die pastora‐
len Mitarbeiter_innen, Religionslehrer_innen i.K. und 
Regionalkirchenmusiker des Erzbistums Hamburg in 
KraŌ, um jene vor gesundheitlichen Schäden zu schüt‐
zen. 

Für die Dauer der Corona‐Pandemie gilt die nachfolgen‐
de Regelung für alle Mitarbeiter_innen des Erzbistums 
Hamburg, die durch die MAV der Laienmitarbei‐
ter_innen vertreten werden. 

 

I. Für alle Mitarbeiter_innen ‐ unabhängig von der Zu‐
gehörigkeit zu einer Risikogruppe ‐ wird bis auf wei‐
teres die Regelung in § 3 der Reisekostenordnung 
des Erzbistums Hamburg ausgesetzt, wonach Mitar‐
beiter_innen aus Kostenersparnisgründen für dienst‐
liche Zwecke öffentliche VerkehrsmiƩel zu nutzen 
haben. 

II.  Für diejenigen Mitarbeiter_innen, die wegen beson‐
derer gesundheitlicher Einschränkungen vor einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus im dienstlichen 
Umfeld zu schützen sind, wird folgende Regelung in 
KraŌ gesetzt: 

1.1 Wenn die Sorge besteht, dass in besƟmmten dienst‐
lichen TäƟgkeiten (z.B. Teilnahme an Gruppen‐
veranstaltungen und/oder Präsenzveranstaltungen, 
Arbeit in Diensträumen, Unterricht an mehreren 
Schulen und in verschiedenen Kohorten) die Einhal‐
tung der Schutz‐ und Hygienemaßnahmen nicht ge‐
währleistet ist, können diese Mitarbeiter_innen sich 
per E‐Mail an die BetriebsärzƟn / den Betriebsarzt 
des Erzbistums Hamburg wenden und dabei Kon‐
taktdaten, Risiken und, falls vorhanden, haus‐ oder 
fachärztliche AƩeste anfügen. 

1.2 Die BetriebsärzƟn / der Betriebsarzt nimmt zeitnah 
mit dem/der Mitarbeiter_in telefonisch Kontakt auf 
und vereinbart einen persönlichen Beratungs‐ bzw. 
Untersuchungstermin. Im Anschluss daran stellt der/
die Betriebsarzt_in den konkreten Schutzbedarf fest 
und erstellt gegebenenfalls eine entsprechende 
schriŌliche Empfehlung, von welchen TäƟgkeiten 
diese(r) Mitarbeiter_in befreit werden sollte. 

 

1.3 Im Einzelfall kann dabei noch ein haus‐ oder fach‐
ärztliches AƩest angefordert werden. 

2.  Aufgrund der Empfehlung der BetriebsärzƟn / des 
Betriebsarztes beantragt der/die Mitarbeiter_in die 
darin beschriebene Befreiung beim Dienstgeber 
(Generalvikar oder Veraltungsdirektor). Die etwaige 
Bewilligung des Antrages teilt der Dienstgeber der 
antragstellenden Person und dem jeweiligen Dienst‐
vorgesetzten mit. Bis zur Entscheidung über den An‐
trag kann der/die Mitarbeiter_in sich entsprechend 
der Empfehlung der BetriebsärzƟn / des Betriebsarz‐
tes verhalten. 

3.  Für den Fall, dass der Dienstgeber die Bewilligung 
eines Antrages ablehnt, teilt er seine Gründe dafür 
sowohl dem/der Antragsteller_in als auch der Be‐
triebsärzƟn / dem Betriebsarzt mit. 

4.  Den Mitarbeiter_innen, die von besƟmmten TäƟg‐
keiten befreit werden, ist damit keine grundsätz‐
liche Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Ent‐
gelts gewährt; die Mitarbeiter_innen sind vielmehr 
verpflichtet, die durch die Befreiung zur Verfügung 
stehende Arbeitszeit in Absprache mit dem jeweili‐
gen Dienstvorgesetzten für sonsƟge Aufgaben zu 
nutzen. 

5.  Mit der Befreiung von besƟmmten TäƟgkeiten erklä‐
ren sich die Mitarbeiter_innen bereit, dienstliche 
Arbeiten gegebenenfalls auch in ihrem häuslichen 
Bereich zu erledigen, ohne dafür zusätzliche finanzi‐
elle Leistungen zu erhalten. 

III. Die auf Antrag der MAV der Laienmitarbeiter_innen 
getroffene diözesane Regelung gilt ab dem 1. Okto‐
ber 2020. 

 Die AußerkraŌsetzung dieser Regelung erfolgt durch 
den Generalvikar im Einvernehmen mit dem Verwal‐
tungsdirektor des Erzbistums Hamburg nach ZusƟm‐
mung der MAV der Laienmitarbeiter_innen gemäß 
§ 36 Absatz 1, Ziffer 10 MAVO. 

 

Hamburg, 24. September 2020 
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Fragen der Arbeitnehmer_innen zur Mitar‐

beiter_innenversammlung an den Arbeit‐

geber—endlich Antworten 

Nachdem klar war, dass die Mitarbeiter_innenver‐
sammlung am 22.4.2020 nicht staƪinden würde, haƩe 
die MAV Domkapitular Bonekamp am 16.4.2020 die 
gesammelten Fragen und Anliegen der KollegInnen zu‐
gesandt—mit der BiƩe um Beantwortung. 

Leider erhielten wir keine Antwort—auch keine Ein‐
gangsbestäƟgung. 

Da sich zwischenzeitlich die Zuständigkeiten verändert 
haƩen (Ernennung des Verwaltungsdirektors Herr Be‐
cker, BeauŌragung von Domkapitular Bonekamp zum 
Dienstgebervertreter ...) schrieben wir am 9.6.2020 an 
Generalvikar Thim — mit der BiƩe um Beantwortung 
der Fragen der MitarbeiterInnen. 

Leider erhielten wir keine Antwort. 

Am 20.8.2020 schrieben wir abermals an Generalvikar 
Thim — mit der BiƩe um Beantwortung der Fragen aus 
der MV. 

Am 27.8.2020 erhielten wir eine schriŌliche Antwort 
von Domkapitular Bonekamp, die wir euch als Anlage zu 
diesem Info zur Verfügung stellen. 

 

Eine Antwort möchten wir an dieser Stelle kommenƟe‐
ren: 

Familienfreundliche Bedingungen im Erzbistum Ham‐
burg? Nicht überall! 

Ein Dauerbrenner in den jährlichen Mitarbeiter_innen‐
versammlungen ist verlöscht: Die Anfrage beim Dienst‐
geber nach Unterstützung für Familien in Schleswig‐
Holstein, die bis jetzt keine kostenfreien Kinderbetreu‐
ungsangebote nutzen können, ist negaƟv beschieden 
worden. Ein langer Weg mit Vertröstungen 
(Ankündigung eines nie einberufenen Arbeitskreises), 
fragwürdigen Vorschlägen (Stellen Sie doch mal einen 
Antrag; Ihr Kollege XY erhält doch auch eine Unterstüt‐
zung!) und Versprechungen (Erzbischof Thissen nach 
Umstellung vom BAT mit auf den TVöD ohne Familien‐
komponente: Es ist mir sehr wichƟg, dass es auch wei‐
terhin familienfreundliche Arbeitsbedingungen im Erz‐
bistum Hamburg gibt!) kommt zu einem enƩäuschen‐
den Ende. 

Die im pastoralen Bereich oŌ nicht freiwillig gewählte 
Entscheidung für eine besƟmmte DienststäƩe oder 
Pfarrei kann gravierende Konsequenzen für junge Fa‐
milien haben, da die Kinderbetreuung in Hamburg bis 
zu 30 Stunden in der Woche und in Mecklenburg voll‐
ständig kostenfrei ist, während Eltern in Schleswig‐
Holstein dafür zum Teil mehrere Hundert Euro im Mo‐
nat pro Kind bezahlen müssen. Viele Versuche, darun‐
ter auch auŅommensneutrale solidarische Modelle, 
wurden von den Vertreter_innen der KODA‐
Dienstnehmerseite und der MAV unternommen, um 
hier einen Ausgleich zu erzielen oder ganz allgemein 
junge Kolleg_innen in ihrer Entscheidung zur Gründung 
einer Familie zu unterstützen. All dies scheiterte aus 
unterschiedlichen, oŌ nicht nachvollziehbaren Grün‐
den am nicht vorhandenen Interesse des Dienst‐ und 
Arbeitgebers Erzbistum Hamburg. 

Das unsere EnƩäuschung darüber berechƟgt und KriƟk 
erforderlich ist, belegt eine Studie der Universität 
EichstäƩ mit dem Titel: Bedeutung familienfreundli-
cher Maßnahmen – eine Mitarbeiterbefragung in den 
deutschen (Erz-)Bistümern, die von der Deutschen Bi‐
schofskonferenz in AuŌrag gegeben und im letzten 
Jahr veröffentlicht wurde. Darin findet sich das Erzbis‐
tum Hamburg in vier von fünf Fragestellungen im letz‐
ten Viertel wieder! 

Quelle: S. 33ff in der DokumentaƟon 

hƩps://www.dbk.de/fileadmin/redakƟon/
diverse_downloads/presse_2019/2019‐047a‐
Untersuchung‐Vereinbarkeit‐von‐Beruf‐und‐Familie‐
Abschlussbericht.pdf 
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Anlage: Antworten des stellvertretenden Generalvikars auf die Fragen  
der Kolleg_innen an den Generalvikar 
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